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Artikel VI 
Beamte

§ 18
Jede Spezialorganisation bestimmt die Gruppen von Beam

ten, auf die die Bestimmungen dieses Artikels und des Arti
kels VIII Anwendung finden. Sie hat hiervon die Regierungen 
aller Staaten, die dem Abkommen hinsichtlich dieser Spezial
organisation beigetreten sind, sowie den Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zu benachrichtigen. Die Namen der zu 
diesen Gruppen gehörenden Beamten sind in kurzen Zeitab
ständen den genannten Regierungen mitzuteilen.

§ 19
Die Beamten der Spezialorganisationen
a) genießen Immunität von der Gerichtsbarkeit in bezug 

auf die von ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorge
nommenen Handlungen (einschließlich ihrer mündlichen 
und schriftlichen Äußerungen);

b) genießen in bezug auf die ihnen von den Spezialorgani
sationen gezahlten Gehälter und Bezüge dieselben 
Steuerbefreiungen, wie sie den Beamten der Vereinten 
Nationen gewährt werden, und zwar unter denselben 
Voraussetzungen;

c) sind, ebenso wie ihre Ehegatten und die von ihnen un
terhaltenen Familienmitglieder, weder den Maßnahmen 
zur Begrenzung der Einwanderung noch den Formali
täten der Registrierung der Ausländer unterworfen;

d) genießen in bezug auf Devisenerleichterungen dieselben 
Privilegien wie die in vergleichbarem Rang stehenden 
Mitglieder der diplomatischen Missionen;

e) erhalten, ebenso wie ihre Ehegatten und die von ihnen 
unterhaltenen Familienmitglieder, in Zeiten internatio
naler Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich ihrer 
Heimschaffung wie die in vergleichbarem Rang stehen
den Mitglieder diplomatischer Missionen;

f) genießen das Recht, ihr Mobiliar und ihre persönliche 
Habe bei ihrem ersten Amtsantritt in das in Betracht 
kommende Land zollfrei einzuführen.

§ 20

Die Beamten der Spezialorganisationen sind von jeder Ver
pflichtung zur öffentlichen Dienstleistung befreit. Diese 
Befreiung ist jedoch in dem Staat, dessen Staatsangehörige 
sie sind, auf diejenigen Beamten der Spezialorganisationen 
beschränkt, die im Hinblich auf ihr Amt namentlich in einer 
Liste verzeichnet sind, die von dem Leiter der Spezialorgani
sation aufgestellt und von dem Staat genehmigt ist, dessen 
Staatsangehörige sie sind.

Im Falle der Einberufung anderer Beamter der Spezialorga
nisationen zur öffentlichen Dienstleistung gewährt der be
teiligte Staat auf Antrag der Spezialorganisation Aufschub
fristen für die Einberufung, soweit sie zur Vermeidung der 
Unterbrechung der notwendigen Amtstätigkeit erforderlich 
sind.

§ 21

Außer den in den §§ 19 und 20 vorgesehenen Privilegien 
und Immunitäten genießt der Generaldirektor jeder Spezial
organisation sowie jeder in seinem Namen während seiner 
Abwesenheit tätige Beamte für sich selbst und seinen Ehegat
ten und seine minderjährigen Kinder die Privilegien, Immu
nitäten, Befreiungen und Erleichterungen, die nach dem Völ
kerrecht diplomatischen Vertretern gewährt werden.

§ 22

Die Privilegien und Immunitäten werden den Beamten 
lediglich im Interesse der Spezialorganisationen und nicht 
zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt. Jede Spezialorganisa- 
tion kann und muß die einem Beamten gewährte Immunität 
in allen Fällen aufheben, in denen nach ihrer Auffassung

diese Immunität verhindern würde, daß der Gerechtigkeit 
Genüge geschieht und in denen die Immunität ohne Beein
trächtigung der Interessen der Spezialorganisationen aufge
hoben werden kann.

§ 23
Jede Spezialorganisation arbeitet jederzeit mit den zustän

digen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen, um eine ge
ordnete Rechtspflege zu erleichtern, die Einhaltung polizei
licher Bestimmungen sicherzustellen und jeden Mißbrauch zu 
verhindern, zu dem die in diesem Artikel aufgeführten Privi
legien, Immunitäten und Erleichterungen Anlaß geben könn
ten.

Artikel VII 
Mißbrauch der Vorrechte

§ 24
Ist ein Staat, der Partei dieser Konvention ist, der Auffas

sung, daß ein Mißbrauch der durch diese Konvention ge
währten Privilegien oder Immunitäten vorgekommen ist, so 
finden zwischen diesem Staat und der beteiligten Spezial
organisation Beratungen statt, um festzustellen, ob ein sol
cher Mißbrauch stattgefunden hat, und um gegebenenfalls eine 
Wiederholung zu vermeiden. Führen diese Beratungen nicht 
zu einem für den Staat und die beteiligte Spezialorganisation 
befriedigenden Ergebnis, so wird die Frage, ob ein Mißbrauch 
eines Privilegs oder einer Immunität Vorgelegen hat, gemäß 
§ 32 dem Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung vorge
legt. Stellt der Internationale Gerichtshof fest, daß ein Miß
brauch Vorgelegen hat, so hat der Staat, der Partei dieser 
Konvention ist und durch den Mißbrauch berührt wird, das 
Recht, nach Mitteilung an die beteiligte Spezialorganisation 
dieser gegenüber das betreffende Privileg oder die betreffende 
Immunität aufzuheben.

§ 25
1. Die Landesbehörden dürfen Vertreter der Mitgliedstaa

ten während der Ausübung ihrer dienstlichen Tätigkeit auf 
den durch die Spezialorganisationen einberufenen Tagungen 
und während ihrer Reisen nach und von den Tagungsorten 
sowie die in § 18 genannten Beamten nicht zum Verlassen 
des Landes, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben, wegen Hand
lungen zwingen, die sie in ihrer amtlichen Eigenschaft aus
üben. Mißbraucht jedoch eine solche Person das Recht des 
Aufenthaltes dadurch, daß sie in diesem Lande Tätigkeiten 
ausübt, die mit ihrer dienstlichen Tätigkeit nicht in Bezie
hung stehen, so kann sie vorbehaltlich nachstehender Vor
schriften zum Verlassen des Landes durch dessen Regierung 
gezwungen werden.

2. (I) Die Vertreter der Mitglieder oder die Personen, die 
die diplomatischen Privilegien gemäß § 21 genießen, dürfen 
zum Verlassen des Landes nur gezwungen werden, wenn es 
im Einklang steht mit dem diplomatischen Verfahren, das auf 
die in diesem Lande akkreditierten diplomatischen Vertreter 
Anwendung findet.

(II) Gegen Beamte, auf die § 21 keine Anwendung findet, 
darf ein Ausweisungsbeschluß nur mit Genehmigung des 
Außenministers des betreffenden Landes ergehen; diese Ge
nehmigung darf erst nach Anhören des Generaldirektors der 
betreffenden Spezialorganisation erteilt werden. Wird ein Aus
weisungsverfahren gegen einen Beamten eingeleitet, so hat 
der Generaldirektor der Spezialorganisation das Recht, ihn in 
diesem Verfahren zu vertreten.

Artikel VIII 
Passierscheine

§ 26
Die Beamten der Spezialorganisationen sind berechtigt, die 

Passierscheine der Vereinten Nationen zu verwenden, und 
zwar auf Grund von Verwaltungsvereinbarungen zwischen 
dem Generalsekretär der Vereinten Nationen und den zu
ständigen Stellen der Spezialorganisationen, denen besondere 
Vollmachten zur Ausstellung der Passierscheine übertragen


